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Halbjährlicher Bericht des Bürgermeisters über die geleisteten über- 
und außerplanmäßigen Ausgaben 2017
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
14.09.2017 Gemeindevertretung Aumühle Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 5 der Gemeindeordnung (GO) hat der Bürgermeister seiner 
Gemeindevertretung halbjährlich über die geleisteten unerheblichen über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben Bericht zu erstatten.

Unerheblich sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach der Regelung § 4 in 
der Haushaltssatzung  in der Höhe, in der der Bürgermeister die Zustimmung zur Erteilung 
der Ausgaben im Einzelfall erteilen darf.
Nach der Haushaltssatzung der Gemeinde Aumühle erteilt der Bürgermeister die 
Zustimmung bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000,00 EUR im Einzelfall.

Ausgenommen von dieser Berichtspflicht sind diejenigen über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben, die durch Beschluss der Gemeindevertretung entstanden sind (sind 
vollständigkeitshalber und zur Kenntnis mit angeführt).

Die Aufstellung über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie 
Erläuterungen hierzu ist der Anlage zu entnehmen.

Es ist kein Beschluss erforderlich.
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HHST Grund Ansatz AO-Soll Betrag 

 1 02000 46000 999 Personalnebenausgaben – 
Stellenausschreibung 
Bauhofsmitarbeiter   

500,00 818,71 318,71 

 1 03500 65000 999 Liegenschaftsverwalrung- 
Geschäftsausgaben; 
Grundbuchauszüge, 
Vermessungen etc.   

2.000,00 4.524,39 2.524,39 

 1 13000 56000 999 FFW – Dienst u. Schutzbekleidung   5.000,00 5.130,47 130,47 

 1 21100 55000 999 Grundschule, Haltung von 
Fahrzeugen. –  

Abmeldung des KFZ ist 
Rückwirkend erfolgt   

0,00 93,60 93,60 

 1 21100 64200 999 Schülerunfallversicherung 
Grundschule   

9.000,00 10.394,53 1.394,53 

 1 29000 63900 999 Schülerbeförderungskosten   14.000,00 15.870,07 1.870,07 

 1 35200 52000 999 Bücherei - Ausstattung   100,00 153,45 53,45 

 1 46400 71703 999 Kita   - Zuschüsse an Agilo  30.000,00 39.512,85 9.512,85 

 1 55000 70000 999 Förderung des Sports – 

Zuschüsse für laufende Zwecke   

8.000,00 8.810,00 810,00 

 1 56000 50000 999 Eigene Sportstätten – 

Unterhaltung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen   

0,00 5.092,62 5.092,62 

 1 58000 50000 999 Park- und Gartenanlagen – 
Unterhaltung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen ; 

Bepflanzung Kuhkoppel 

5.000,00 20.393,35 15.393,35 

 1 58000 51100 999 Park- und Gartenanlagen – 

Unterhaltung des sonstigen 
unbewegl. Vermögens    

3.000,00 3.709,66 709,66 

 1 69000 71300 999 Wasserläufe, -bau – Zuschüsse 
und Zuweisungen an 
Zweckverbände   

3.000,00 3.089,32 89,32 

 1 70060 51000 999 Regen-/ Oberflächenentwässerung 

Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens   

25.000,00 28.041,59 3.041,59 

 1 77100 52000 999 Bauhof- Geräte, Ausstattung  und 
Ausrüstungsgegenstände 

4.000,00 4.181,65 181,65 

 1 90000 84500 999 Verzinsung von 
Steuernachforderungen   

2.000,00 7.761,00 5.761,00 

 2 56000 96010 999 Sanierung Sport und Jugendheim   0,00 1.740,92 1.740,92 

     

 Summe Ausgaben        
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